
Montag den i‘ü Iunius.

Landes - Verordnungen.

I. Kleider ^ Mrdnung.

Von Gottes Gnaden Wir Friedrich, Landgraf zu Hessen , Fürst zu Hersfeld,
Graf zu Catzenelnbogen, Dieß, Ziegenhayn, 3Adda, Schaumburg und Hanau rc.rc.

Ritter des Königl. Groß-Brittanischen Ordens vom blauen Hosenbande rc. rc.

^iügen nebftEntbietung Unserer Gnade hiermit zu wissen: Nachdem Wir aus der zeitherigen Er-
0 fahrung nicht nur selbst misfälligsi wahrnehmen müssen, sondern Uns auch von denen auf dem
gegenwärtigen Land - òrnimunicstions - Tage versammleten Ständen die unterthänigste Anzeige
geschehen, wasmassen die mehresten Unserer Unterthanen der Kleider - Pracht sosehr ergeben

 sind, daß sie dabey das Verhältniß ihres Standes und Vermögens aus den Augen setzen, durch
den hierzu misbrauchenden Aufwand aber das ihrige unnützer Weife verschwenden, und beson
ders dieser übertriebene hm,8 wegen des damit verknüpften Gebrauchs fremder Waaren grosse
Geldsummen zum Lande hinausführet, hingegen die innländischen Fabrique,, und Manufactureti
 dadurch in einen immer grösser« Verfall gerathen, mithin Wir aus Landesvaterlicher Vorsorge
tur. das gemeine Veste solchen Ausschweifungen Maaß und Ziel zu setzen nöthig finden: So ist
Urger gnädigster Befehl, '

, , Zwar Unseren sämtlichen Räthen, sodann denjenigen Secretariis und Archivant, wel-
ci;c Rathv - Caractère haben, inclusive deren Frauen und Kinder, der Gebrauch des Goldes^ Sil-

So berS


